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Gesetz zur Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

(Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG)
Vom 12. Dezember 2019*

§ 31
Elternbeiträge

(1) Die zu entrichtenden Elternbeiträge dürfen monatlich

1. 5,80 Euro für Kinder, die das dritte Lebensjahr zu Beginn des Monats noch nicht vollendet ha-
ben, und

 

2. 5,66 Euro für ältere Kinder

 

pro wöchentlicher Betreuungsstunde nicht übersteigen. Maßgeblich ist der vereinbarte oder dem Nut-
zungsverhältnis zugrundeliegende Förderungsumfang. Für Eingewöhnungszeiten mit geringerem zeit-
lichen Förderungsumfang sind die Höchstbeträge für den regulären Förderungsumfang maßgeblich.
Beginnt oder endet die Vertragslaufzeit oder das Nutzungsverhältnis im Laufe eines Monats, verrin-
gern sich die Beträge nach Satz 1 für diesen Monat entsprechend. Ist in den Schulferien für ein Kind
ein längerer Förderungsumfang vorgesehen, wird für die Ermittlung der höchstens zu entrichtenden
Elternbeiträge nach Satz 1 die durchschnittliche Anzahl der wöchentlichen Betreuungsstunden im Mo-
nat zugrunde gelegt. Die Elternbeiträge für gebuchte Einzelstunden dürfen 1,45 Euro für Kinder, die
das dritte Lebensjahr zu Beginn des Monats noch nicht vollendet haben, und 1,41 Euro für ältere Kin-
der nicht übersteigen.

(2) Neben den Elternbeiträgen kann der Einrichtungsträger angemessene Verpflegungskostenbeiträge
und eine Auslagenerstattung für Ausflüge verlangen. Die Kalkulation der Verpflegungskostenbeiträge
ist der Elternvertretung und dem Beirat offenzulegen.

Fußnoten

*) Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung
und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. De-
zember 2019 (GVOBl. S. 759). In Kraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes vom 12.
Dezember 2019 (GVOBl. S. 759), geändert durch Artikel 25 Nr. 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2020
(GVOBl. S. 220), am 1. Januar 2021.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. 2019, 759
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